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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.06.2024 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Oberbürgermeister, 

 

Der Oberbürgermeister hat den Beschluss des Stadtrates DS 1592/23 mit DS 2545/23 beanstandet.  

Der Stadtrat ist dieser Beanstandung nicht gefolgt. Nach § 44 ThürKO ist deshalb der Vorgang an 

das Thüringer Landesverwaltungsamt als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für die Stadt Erfurt 

zur Entscheidung übersendet worden. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Wann erfolgte die Übersendung des beschriebenen und nachgefragten Vorgangs an das 

Thüringer Landesverwaltungsamt? 

2. Welchen Kenntnisstand hat der Oberbürgermeister über den Bearbeitungsstand des 

nachgefragten Vorgangs beim Landesverwaltungsamt?  

3. Welche Informationen liegen dem Oberbürgermeister vor, bis wann das Thüringer 

Landesverwaltungsamt im nachgefragten Vorgang entscheiden und über das Ergebnis die 

Stadt Erfurt informieren will. 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

19.06.2024, gez. i. A. xxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion Die Linke, Frau Held 
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